
Ministerium der Finanzen
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Minister

Vorlage
an den Haushalts- und Finanzausschuss

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags
Nordrhein-Westfalen am 18. März 2021

Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß § 31
Abs. 2 Haushaltsgesetz 2021 zur Finanzierung aller direkten und
indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise

Verordnung zur Ausübung eines Freiwilligendienstes in einer
epidemischen Lage (Freiwilligendienst-Verordnung - FdVO-NRW) -
Ausweitung der Verwendungsmöglichkeiten für die vom Haushalts-
und Finanzausschuss am 10. Dezember 2020 auf der Basis der
Vorlage 17/4354 bereitgestellten Mittel

Of. März 2021
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Nach § 31 Absatz 2 Satz 1 des Haushaltsgesetzes 2021 wird um die
Einwilligung gebeten, die vom Haushalts- und Finanzausschuss in seiner

Sitzung am 10. Dezember 2020 auf der Basis der Vorlage 17/4354 zur

Umsetzung der Freiwilligendienst-Verordnung (FdVO-NRW) bis zum 31.

März 2021 bewilligten Mittel im Umfang von 11,2 Mio. Euro für die
Umsetzung der Verlängerung der FdVO-NRW für den Zeitraum 1. April

2021 bis 31. Dezember 2022 verausgaben zu dürfen.

Durch die FdVO-NRW sollen während des Bestehens einer

epidemischen Lage die besonders belasteten Versorgungsstrukturen des

Gesundheitswesens durch Vermittlung der in einem Freiwilligenregister

geführten Freiwilligen entlastet werden. Die FdVO-NRW hat bislang eine

Laufzeit bis zum 31. März 2021. Im Kontext des am 28. Januar 2021 in

den Landtag eingebrachten Gesetzentwurfes der Fraktion der CDU und

der Fraktion der FDP „Gesetz zur parlamentarischen Absicherung der

Rechtsetzung in der COVID-19 Pandemie" soll die FdVO-NRW

aktualisiert und die Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022 verlängert

werden.
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Gemäß Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses des

Landtages vom 10. Dezember 2020 wurden auf Basis der Vorlage

17/4354 für die im Zusammenhang mit der bis zum 31. März 2021
geltenden FdVO-NRW entstehenden Kosten 11,328 Mio. Euro

bereitgestellt. Davon entfielen 11,2 Mio. Euro auf Erstattungsleistungen

für Freiwilligeneinsätze und 0,128 Mio. Euro auf die Führung des

Freiwilligenregisters bei den Arztekammern Nordrhein und Westfalen-

Lippe.

Die Rettungsschirmmittel sollen entsprechend der geplanten neuen

Laufzeit der FdVO-NRW sowohl zur Finanzierung von

Erstattungsleistungen als auch für die Führung des Freiwilligenregisters

bis zum 31. Dezember 2022 verausgabt werden dürfen.

Die Führung des Freiwilligenregisters soll dabei weiterhin bei den
Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe verbleiben. Hierfür fallen

nach aktueller Kalkulation Ausgaben pro Quartal in Höhe von 0,128 Mio.

Euro an. Für die sieben Quartale bis zum 31. Dezember 2022 ergäbe sich

damit ein Mittelbedarf in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro. Damit verbliebe

rechnerisch ein Betrag von rd. 10,3 Mio. Euro für die Erstattung

weitergezahlter Lohnkosten für den Einsatz von Freiwilligen in

Einrichtungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD).
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